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Terminhinweise

Donnerstag, 28. März, 11 Uhr, Max-Wönner-Straße 35

Stadtrat Dr. Reinhard Bauer (SPD) gratuliert dem Münchner Ehepaar Anna
und Egon Fischl im Namen der Stadt zur Diamantenen Hochzeit.

Meldungen

Coronavirus bei Patient diagnostiziert

(25.3.2013) In einem Haus der Städtisches Klinikum München GmbH wird
derzeit ein Patient behandelt, bei dem am 23. März eine Infektion mit dem
Coronavirus diagnostiziert wurde. Der Patient kam eigens in einem Inten-
sivtransport zur medizinischen Spezialbehandlung nach München. Die
Erkrankung wurde dem Referat für Gesundheit und Umwelt noch am sel-
ben Tag gemeldet. Der aus dem arabischen Raum stammende und dort
lebende Mann wird im Krankenhaus unter strikter Isolation im Einzel-
zimmer auf der Intensivstation behandelt. Für die Bevölkerung bestand
zu keiner Zeit eine Ansteckungsgefahr. Weltweit sind nach derzeiti-
gem Wissensstand erst 16 Fälle des Coronavirus (neues humanes
Betacoronavirus2c EMC/2012) aufgetreten; in Deutschland ist es die
zweite bekannt gewordene Infektion. In beiden Fällen handelt es sich
um importierte Erkrankungsfälle.
Erstmals wurde der Erreger im Juni 2012 bei einem Mann aus Saudi-
Arabien nachgewiesen. Coronaviren verursachen Atemwegsinfekte bei
Säugetieren und auch bei Vögeln, d.h., es kommt primär zu respiratori-
schen beziehungsweise grippalen Symptomen. Nach derzeitigem Erkennt-
nisstand ist von einer sehr geringen Ansteckungsfähigkeit von Mensch zu
Mensch auszugehen. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Erkrankung
mit einer Lungenentzündung einher und kann auf andere Organe überge-
hen. Insbesondere bei geschwächten Menschen oder Patienten mit Vorer-
krankungen kann sie einen schweren Verlauf nehmen. Die Kontaktperso-
nen und Angehörige des Patienten werden in München beraten und medi-
zinisch überwacht.

Brunnen auf Münchens Friedhöfen ab April wieder am Netz

(25.3.2013) Die ersten Frühlingsboten zeigen sich schon jetzt auf den
Münchner Friedhöfen – etwa die Krokusse am Alten Südlichen Friedhof.
Doch noch kann erneut Frost einsetzen. Um das Aufplatzen der Leitungen
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bei einer möglichen Kältewelle zu verhindern, wird die Wasserversorgung
auf den 29 städtischen Friedhöfen erst nach Ostern sukzessive wieder
angestellt. Im Laufe des Aprils können die Münchnerinnen und Münchner
für die Grabpflege dann wieder Wasser an den Brunnenanlagen der Städti-
schen Friedhöfe München zapfen. Die Leitungen von rund 650 Brunnenan-
lagen werden dazu einzeln aufgedreht und mit Wasser befüllt – die großen
Fontänen-Anlagen ebenso wie Schöpf- und Gießbrunnen.
Einige große Brunnenbecken werden schon vor Ostern mit Wasser befüllt,
jedoch noch nicht ans Leitungsnetz angeschlossen. So soll sichergestellt
werden, dass das Gießen der Pflanzen auch in der Übergangszeit möglich
ist. Ebenso sind die Städtischen Friedhöfe München mit den Friedhofsgärt-
nerinnen und -gärtnern überein gekommen, dass Besucherinnen und Be-
sucher Wasser für die österliche Grabpflege auch über die Gießwagen der
Friedhofsgärtner, die auf den Friedhöfen unterwegs sind, beziehen können.

Filmmuseum thematisiert die Passionsgeschichte

(25.3.2013) In der nächsten Veranstaltung der Reihe „Open Scene“ im
Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, werden am
Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr zwei Filme von Pier Paolo Pasolini ge-
zeigt, die die Passionsgeschichte thematisieren: der Kurzfilm „La Ricotta“
(1962) und „Das erste Evangelium nach Matthäus“ (1964) – beide Filme in
der italienischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln.
- „La Ricotta“ (Der Weichkäse); Italien 1962; Regie und Buch: Pier Paolo

Pasolini; Darsteller: Orson Welles, Mario Cipriani, Laura Betti, Edmonda
Aldini, Ettore Garofolo; 35 Minuten; Originalfassung mit deutschen
Untertiteln: Mehrfach versucht ein bettelarmer Komparse während
eines Aufnahmetages für einen Kreuzigungsfilm seinen Hunger zu
stillen, aber erst am späten Nachmittag kann er in Eile etwas hinunter-
schlingen. Eine feinsinnige tragikomische Parabel von Pier Paolo Pasoli-
ni über einen im Stich gelassenen, leidenden Menschen.

- „Il Vangelo secondo Matteo“ (Das erste Evangelium nach Matthäus);
Italien 1964; Regie und Buch: Pier Paolo Pasolini; Darsteller: Enrique
Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Marcello Morante,
Mario Socrate; 136 Minuten; Originalfassung mit deutschen Untertiteln:
Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi. Dem Matthäus-Evange-
lium folgend, entwirft Pasolini ein individuell getöntes Bild der Heilsge-
schichte, in dem besonders der soziale Aspekt der Botschaft Jesu
herausgearbeitet wird. Pasolini besetzte viele Rollen mit Freunden und
Bekannten, die Rolle der Maria sogar mit seiner Mutter und schuf auch
visuell alles andere als einen herkömmlichen Bibelfilm. Jesus stellt er
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als kompromisslosen und mit dem damaligen jüdischen Establishment
unversöhnten Prediger und Sohn Gottes dar, interpretiert ihn als totalen
Gegensatz zur modernen Welt.

Pressefotos werden auf Anfrage unter Telefon 2 33-2 05 38 zugeschickt.
Karten für die Filmreihe können vorbestellt werden unter Telefon 2 33-
9 64 50. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 25. März 2013

Sturmschäden am Waldfriedhof – lässt die Stadt die Bürger im

Regen stehen?

Anfrage Stadtrat Hans Podiuk (CSU) vom 4.2.2013

Antwort Joachim Lorenz, Referent für Gesundheit und Umwelt:

Ihrer Anfrage legen Sie folgenden Sachverhalt zu Grunde:

„Der starke Schneefall am letzten Oktoberwochenende 2012 hat starke
Schäden im Waldfriedhof hinterlassen. Mir liegt ein Fall vor, in dem 2 Ei-
chen von der Schneelast umgedrückt wurden und dabei einige Grabmäler
und Gräber teilweise total zerstört oder beträchtlich beschädigt wurden.
Ich verweise auf beiliegende Bilder.

Die verständliche Reklamation der Betroffenen leitete die Friedhofsverwal-
tung an das Baureferat Gartenbau, dieses dann an die Versicherung der
Stadt weiter. Diese teilte nun mit, dass sie sich nicht verpflichtet sieht,
Schadenersatz zu leisten. Der Baumbruch erfülle den Tatbestand der höhe-
ren Gewalt, Ersatzansprüche könnten nicht anerkannt werden.
Mit anderen Worten: obwohl die Stadt eine Versicherung hat, bleiben die
Betroffenen auf ihren Kosten sitzen. Da manche Gräber völlig zerstört
sind, dürfte es sich um Schäden im vierstelligen Bereich handeln“.

Herr Oberbürgermeister Ude hat mir Ihre Anfrage zur Beantwortung zuge-
leitet. Zunächst bedanke ich mich für die Fristverlängerung. Die aufgewor-
fenen Fragen beantworte ich unter Berücksichtigung der Stellungnahme
der Stadtkämmerei wie folgt:

Frage 1:

Welche Versicherung hat die Stadt für städtische Friedhöfe abgeschlos-
sen?

Antwort:

Die Landeshauptstadt München hat mit der Allianz Versicherung AG einen
Versicherungsvertrag über eine Betriebshaftpflichtversicherung, die sog.
Stadthaftpflichtversicherung abgeschlossen. Dieser Vertrag umfasst die
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gesamte Landeshauptstadt München und somit auch die städtischen
Friedhöfe.

Frage 2:

Welche Leistungen sind konkret vereinbart, welche Schäden versichert?

Antwort:

In der Haftpflichtversicherung der Landeshauptstadt München ist die ge-
setzliche Haftpflicht, d.h. die Haftpflicht aus einem Verschulden der Lan-
deshauptstadt München versichert. Der Versicherungsvertrag umfasst die
Abwehr unberechtigter Ansprüche bzw. die Regulierung berechtigter An-
sprüche, die von Dritten gegenüber der Landeshauptstadt München gel-
tend gemacht werden.

Frage 3:

Gedenkt die Stadt, die Schäden aus Kulanz selbst zu regulieren?

Antwort:

Im Rahmen der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ist die
Stadt verpflichtet, finanzielle Risiken zu minimieren (Art. 61 Abs. 2, 3 Ge-
meindeordnung). Aus dieser gesetzlichen Verpflichtung heraus hat die
Stadt zur Abdeckung von berechtigten und zur Abwehr von unberechtigten
Schadensersatzansprüchen einschlägige Versicherungen abgeschlossen.
Deshalb dürfen keine freiwilligen Schadensersatzleistungen mehr erfolgen,
wenn der Versicherer Schadensersatzansprüche als unberechtigt festge-
stellt hat.
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Nutzung des Vortragssaals im Gesundheitshaus an der Dachauer

Straße 90

Anfrage Stadtrat Dr. Michael Mattar (FDP) vom 1.3.2013

Antwort Joachim Lorenz, Referent für Gesundheit und Umwelt:

Ihrer Anfrage legen Sie folgenden Sachverhalt zu Grunde:

„Der mir bislang unbekannte Vortragssaal im Gesundheitshaus an der
Dachauer Straße 90 überraschte mich sowohl was Größe als auch Zu-
gänglichkeit (in der Nähe des Haupteingangs) anbelangt. Obwohl ich seit
bald 30 Jahren im Stadtbezirk lebe, kann ich mich beispielsweise an keine
Bürgerversammlung oder BA-Sitzung erinnern, die dort stattgefunden hat.

Immer wieder stellt man in der Stadt fest, dass es öffentliche Gebäude
gibt, die im Stadtviertel wenig genutzt werden. Häufig wird seitens der
Bürger aber der Wunsch gegenüber der Stadt geäußert, neue Räumlichkei-
ten für Nachbarschaftsaktivitäten und kulturelle Initiativen zu schaffen.“

Herr Oberbürgermeister Ude hat mir Ihre Anfrage zur Beantwortung zuge-
leitet. Die darin aufgeworfenen Fragen beantworte ich wie folgt:

Frage 1:

Seit wann besteht der Vortragssaal im Gesundheitshaus an der Dachauer
Straße 90 und für wie viele Menschen wäre er als Versammlungs- oder
Vortragsstätte geeignet?

Antwort:

Das Gesundheitshaus an der Dachauer Straße mit dem Vortragssaal wur-
de in den Jahren 1966/1967 fertiggestellt. Nach den baulichen Vorgaben
sind hier nicht mehr als 200 Personen vorgesehen, so dass die „Versamm-
lungsstättenverordnung“ (VstättV) in der geltenden Fassung nicht ein-
schlägig ist.

Aus der früheren Rechtslage ergab sich, dass ab 100 Personen eine
Brandsicherheitswache zu stellen war. Nach geltendem Recht ist dies
nunmehr erst ab 200 Personen erforderlich. Aufgrund der Größe und der
für diesen Saal üblichen Kino-Bestuhlung fasst der Vortragssaal im Ge-
sundheitshaus maximal um 100 Personen.
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Das Gesundheitshaus ist jedoch generell stark sanierungsbedürftig und
soll wie vom Stadtrat beschlossen deshalb zugunsten eines Neubaus für
den gesamten Kernbereich des RGU abgerissen werden. Auch der Vor-
tragssaal ist hiervon betroffen und diesem Umstand ist bei Veranstaltun-
gen Rechnung zu tragen, z. B. wird daher je nach Jahreszeit mit Blick auf
das Raumklima darauf geachtet, durchschnittlich nicht mehr als 75 Perso-
nen im Vortragssaal zu haben.

Frage 2:

Steht der Vortragssaal für andere städtische Initiativen zur Verfügung (bei-
spielsweise Veranstaltungen des BA, Kultur- oder Sozialreferates) und wie
sieht es mit einer Nutzung durch Dritte (Vereine, Initiativen, Bürger etc.)
aus?

Antwort:

Der Vortragssaal steht in erster Linie für den Betrieb des Gesundheits-

hauses und der darin befindlichen Dienststellen zur Verfügung und ist gut
ausgelastet. Insbesondere finden hier Montag mit Donnerstag die Beleh-
rungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (gewerbsmäßiger Umgang mit
Lebensmitteln) des Sachgebietes Heilpraktiker/Lebensmittelbelehrung
(Hauptabteilung Gesundheitsschutz, RGU-GS) mit durchschnittlich 75 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern pro Belehrung statt. Zudem gibt es eine Viel-
zahl von Sonderbelehrungen (Wiesn, Dulten, Tollwood, Schulpraktika etc.),
für die entsprechender Dispositionsraum freigehalten werden muss. Allein
2012 wurden insgesamt 15.154 Personen belehrt. Darüber hinaus haben
im Rahmen der üblichen Kernarbeitszeiten natürlich auch andere
Dienststellen des RGU Nutzungsmöglichkeiten für größere Besprechun-
gen.

Eine Nutzung des Vortragssaals im Gesundheitshaus für andere städt.
Dienststellen und speziell auch für Dritte/Externe ist aus einer Reihe von

Gründen in aller Regel nicht möglich:

Abgesehen davon, dass für die dienstlichen Veranstaltungen des RGU ge-
nügend Raum vorgehalten werden muss, ist das Gesundheitshaus mit
seinem besonderen Klientel für die Öffentlichkeit aus Datenschutzgrün-

den nicht frei zugänglich. Im Rahmen der Kernarbeitszeiten gibt es eine
Infothek, über die die Besucherströme regelmäßig gelenkt werden. Anson-
sten ist das Haus nach außen geschlossen – der Blutspendedienst als
Mieter des RGU kümmert sich um sein Klientel insoweit direkt.
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Zum 01.01.2012 sind mit In-Kraft-treten des Münchner Facility-Manage-
ments zudem nahezu alle Gebäude/Räume, die vom RGU (neu: Mieterrol-
le) genutzt werden, in die Verwaltung des Kommunalreferates (neu: Ver-
mieterrolle) übergegangen, so auch das Gesundheitshaus als Betriebsge-
bäude des RGU. Kleine, nicht dauerhafte Überlassungen von Räumen, wie
z. B. auch bezogen auf den Vortragssaal im Gesundheitshaus, fallen dabei
unverändert in den Zuständigkeitsbereich des RGU. Die hausmeisterli-

che Betreuung des Gesundheitshauses, die bis dato vom RGU mit ei-
nem eigenen Hausmeister erfolgt ist, wurde von Kommunalreferat mit
dem bisher im RGU vorhandenen Mitarbeiter übernommen. Zwischenzeit-
lich erfolgt auch die hausmeisterliche Betreuung im Rahmen der üblicher

Arbeitszeiten.

Das Gesundheitshaus insgesamt wird seitens des RGU verwaltungstech-
nisch vom zweiten großen Verwaltungsgebäude des RGU-Kernbereichs in
der Bayerstraße 28a aus betreut. Im Gesundheitshaus wurde aufgrund
der Notwendigkeiten noch einmal die Woche vormittags eine Sprechstun-
de der seitens des RGU verantwortlichen Mieter/Nutzervertretung einge-
richtet, der Objektverantwortliche des Kommunalreferates ist nicht vor
Ort. Für die Nutzung des Vortragssaals gibt es insoweit keine Verwal-
tungsunterstützung. Die technische Betreuung des Vortragssaals für
dienstliche Veranstaltungen des RGU übernimmt der Stab der Referats-
leitung. Im RGU gibt es keinen Sitzungsdienst und keine Bewirtungsmög-
lichkeiten. Sofern Dienststellen des RGU den Vortragssaal nutzen, sind
diese für ihre Veranstaltungen und die verwaltungstechnische Abwicklung
selbst verantwortlich, wozu auch gehört, den Zutritt und das Verlassen des
Saales und des Gebäudes zu sichern, für entsprechende Bestuhlung zu
sorgen, den Saal aufzuräumen, die Sauberkeit zu gewährleisten und vieles
mehr. Wenn in besonders gelagerten Ausnahmefällen die Nutzungen
des Vortragssaals ausnahmsweise einmal über die Kernarbeitszeiten hin-
aus gehen, erfordert dies seitens der beteiligten Bereiche des RGU einen
entsprechend erheblichen logistischen wie verwaltungstechnischen Auf-
wand!

Eine Überlassung des Vortragssaals im Gesundheitshaus ist daher auf-
grund der fehlenden logistischen wie verwaltungstechnischen Rahmenbe-
dingungen und des besonderen sensiblen Klientenkreises im Gesundheits-
haus in aller Regel nur für RGU-interne Belange möglich.
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Frage 3:

Wenn ja: wie sah die Belegung/Nutzung in den Jahren 2011 und 2012 aus,
insbesondere ab 18 Uhr an Werktagen und an Wochenenden?

Antwort:

Entfällt.

Frage 4:

Wenn nein: welche Gründe gibt es, eine Nutzung durch Dritte oder andere
städtische Stellen zu verweigern?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 2.
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___________________________________________________________

Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

Wohnpotenziale am Rande des Riemer Parks objektiv bewerten

Der Stadtrat möge beschließen:

Dem Stadtrat wird dargestellt, wie das Areal des „wilden“ Gewerbegebiets Am Rappenweg 
am Rande des Riemer Parks im Rahmen der ohnehin anstehenden städtebaulichen Sa-
nierung auch für Wohnzwecke entwickelt werden könnte.
Dabei ist insbesondere darzustellen, unter welchen Bedingungen (Schaffung von Wohn-
baurecht) die zusätzlichen Kosten für eine Bodensanierung im Bereich ehemaliger Kies-
gruben erwirtschaftet werden können.
Außerdem ist darzustellen, warum trotz der diagnostizierten Bodenverunreinigungen das 
Grundwasser offenkundig so wenig beeinträchtigt ist, dass der nahe Riemer See unbe-
denklich daraus gespeist werden kann.

Begründung:
„Wohnen am Riemer Park“ ist hochattraktiv, nicht nur direkt in der Messestadt, die den 
Park im Norden begrenzt, sondern auch in den Ortsteilen Salmdorf und Gronsdorf der 
Nachbargemeinde Haar. Auch die Arrondierung Kirchtruderings wird von der Nachbar-
schaft zum Riemer Park profitieren.

Es ist deshalb gerade angesichts des bekannten Münchner Wohnbauflächenmangels 
naheliegend, auch den Südrand des Riemer Parks hinsichtlich einer Wohnnutzung vor-
urteilsfrei zu untersuchen.  Der BA 15 hat hier schon die Initiative ergriffen und zumindest 
erste Voruntersuchungen seitens des Planungsreferats veranlasst /1/.

Wie zu erwarten war, erfordert eine teilweise Wohnnutzung eine intensivere 
Bodensanierung als die bis dato vorgesehene konsolidierte Gewerbenutzung.

Der Stadtrat ist gut beraten, zu einem frühen Zeitpunkt, bei dem noch alles offen ist, die 
unstrittig vorhandenen Wohnbaupotentiale dieses Areals, das zudem durch die S-
Bahnstation Gronsdorf gut an den ÖPNV angebunden ist, abschließend zu klären.

Dr. Georg Kronawitter, Stadtrat

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de

Stadtrat Dr. Georg Kronawitter

ANTRAG
25.03.2013

http://www.wzim.de/


Quelle
/1/ Vorgang des BAs 15 Trudering:
 http://www.ris-muenchen.de/RII2/BA-RII/ba_antraege_dokumente.jsp?Id=2545341&selTyp=BA-Antrag

hieraus Auszug:

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de

http://www.wzim.de/
http://www.ris-muenchen.de/RII2/BA-RII/ba_antraege_dokumente.jsp?Id=2545341&selTyp=BA-Antrag


Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
  
                                                                                       München, den 25.03.2013

Mehr Bäume im öffentlichen Raum

Anfrage

Seit einigen Jahren müssen Bäume, die im öffentlichen Straßenraum neu gepflanzt 
werden, von den Anwohnern über die Straßenausbaubeiträge finanziert werden. Dies 
senkt die Bereitschaft zur Begrünung des öffentlichen Raumes deutlich.
Eine öffentliche Finanzierung würde eine weitere Begrünung des Straßenraums 
erleichtern. 

Deshalb fragen wir:

1. Können Gelder aus den Stellplatzablösemitteln zur Begrünung des Straßenraumes 
verwendet werden?

2. Wenn ja unter welchen Bedingungen?

3. Wenn nein, warum nicht?

4. Gibt es dazu eine eindeutige juristische Position?

5. Wenn ja, von wem? Und wann wurde sie erstellt?

6. Könnte ein Baumpflanzprogramm von mindestens 300 Bäumen pro Jahr auf 
öffentlichen und privaten Flächen, wie es im Dezember 2012 mit der Novellierung 
der Baumschutzverordnung beschlossen worden ist, aus den 
Stellplatzablösemitteln finanziert werden?

Initiative:

Sabine Krieger
Mitglied des Stadtrates

Die Grünen-rosa liste, Marienplatz 8, 80331 München, Tel. 089/233-92620, Fax 089/233-92 684
www.gruene-muenchen-stadtrat.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de





  
Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Anfrage
25.03.2013

„München steht auf“ – was kostete der Spaß den Steuerzahler?

Unter dem Motto „München steht auf“ fand am Samstag, 23.03.2013, auf dem
Marienplatz eine von der städtischen „Fachstelle gegen Rechtsextremismus“ initiierte
Kundgebung statt, deren Teilnehmer sich u.a. gegen „Rassismus“ und
„Rechtsextremismus“ bekennen sollten. An der Veranstaltung nahmen mit rund 400
Besuchern weit weniger Menschen teil, als von den Veranstaltern geplant waren und
beim KVR angemeldet wurden; mehrere Musikgruppen traten auf, eine Bühne wurde
eigens errichtet – viel Aufwand für vergleichsweise wenig Zuspruch. – Es stellen sich
Fragen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Mit welchen Kosten aus den städtischen Budgets wurde die genannte Veranstaltung
von der LHM gefördert – zu denken ist insbesondere an Musikerhonorare,
Verwaltungsaufwand, Veranstaltungstechnik etc.

2. Wie bewertet die „Fachstelle gegen Rechtsextremismus“ den Erfolg der Veranstaltung,
insbesondere was die Resonanz bei der Münchner Bevölkerung angeht? Sind
Folgeveranstaltungen geplant, evtl. mit einem anderen, zugkräftigeren Konzept?

Karl Richter
Stadtrat

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, E-Mail: karl.richter@web.de l www.auslaenderstopp-muenchen.de
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